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der Anfrage der Abgeordneten DroKOHLMAIER 
und Genossen an den Herrn Bundesminister 
für soziale Verwaltung, betreffend die Zahl 
der unter die Lohnsteuerpflicht fallenden 
Bezieher von Alterspensionen aus der Sozial-

versicherung 

Die Herren Abgeordneten DroKOHLMAIER und Genossen 
haben an mich folgende Anfrage gerichtet: 

1.) Wie viele Bezieher von Alterspensionen nach 
dem ASVG unterliegen im Jahre 1977 der 
Steuerpflicht ? 

2.) Wie wird sich diese Zahl in den Jahren 1978 
und 1979 entwickeln ? 

In .Beantwortung dieser Anfrage beehre ich mich mit­
zute~len, daß nach den mir von den Bsterreichischen Ver­
sicherungsträgern zur Verfügung gestellten Unterlagen 
zum Stichtag 1.Juni 1977 von insgesamt 4710923 Alters­
pensionisten nach dem ASVG 250.992 der Steuerpflicht 
unterliegen. 

Dieses Bild ändert sich jedoch schon dann, wefu~ 

man von der Gesamtzahl der Pensionsleistungen (Alters-, 
Invaliditäts-, Berufsunfähigkeits- und Hinterbliebenen­
pensionen) nach dem ASVG ausgehto Von insgesamt 
1,121.850 Pensionen im Juni doJo fielen 392.590 unter 
die Steuerpflichto 
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Anknüpfend an die eingangs Ihrer Anfrage erwähnte 
Erklärung des Präsidenten des Vcrband~s österreichi­
scher Rentner und Per.r>ionisten, lJ.dLIR, in der von allen 
Pensionisten die Rede war, erscheint mir noch der Hin­
weis bedeutsam, daß 1977 in Österreich 1,420.466 Pen­
sionen zur Anweisung gelangten. Von diesen sind 
425 .. 441, d .. s. 29 995 %,unter die steuerpflicht gefallen. 

Im einzelnen stellt sich das (~1.601977) wie 
folgt dar: 

nach dem 
ASVG 
nach dem 
GSPVG (zum 
nachdem 
B-PVG 

Alters-, Invaliditäts-, davon unter die 
Berufs(Erwerbs)-unfähig- Steuerpflicht 
keits- und Hinterbliebe- fallend 
nenpensionen 

1 ~121.850 392.590 

1.1.77) 130.001 23.576 

168.615 9.275 

Zur Ent"licklung der Zahl der Bezieher von Al ters­
pensionen nach dem ASVG, die der Steuerpflicht unter­
liegen, in den Jahren 1978 und 1979 kann ich nur allge­
mein fe ststellen, daß derzeit für alleinstehende -DZl'l. 

verheiratete Pensionis ten ohne Alleinverdienerabsetz-· 
betrag die Lohnsteuerpflicht bei einer Bruttopension 
von rund 3.455 S monatlich beginnt. Für verheiratete 
Pensionisten mit Alleinverdienerabsetzbetrag beginnt 
sie bei einer Bruttopension von rund 4.350 S ~onatlich. 
Zum Vergleich sei auf die Durchschnittsalterspensionen 
verwiesen: Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter 
3.807,50 S, Versicherungsanstalt der österreichischen 

Eisenbahnen 4.163,70 S, Pensionsversicherungsa~stalt 
der Angestellten 5.712,20 S und Versicherungsanstalt 
des österreichischen Bergbaues 6.821,60 s. 

Material über die Zahl der Steuerpflichtigen in 
den kommenden Jahren konnte mir - verständlicherweise -
nicht zur Verfügung gestellt 
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